
V RPRAX I S

34  UnternehmerZeitung 12  |  2019

Das kann ganz schön  
teuer werden
VeRstösse gegen das WettbeWeRbsRecht Verstösse gegen das Wettbe-
werbsrecht können teuer zu stehen kommen. Dies hat sich namentlich im Bereich 
des Hoch- und Tiefbaus gezeigt: So hat die Wettbewerbskommission WEKO erst 
kürzlich Ergebnisse zweier Untersuchungen zu Kartellen im Strassenbau sowie im 
Hoch- und Tiefbau im Kanton Graubünden veröffentlicht. Die beteiligten Firmen 
werden von der WEKO im einen Fall mit Bussen in Millionenhöhe und im anderen 
Fall mit Bussen bis zu mehreren Hunderttausenden Franken sanktioniert.   
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eine Verurteilung wegen unzuläs-
siger Wettbewerbsbeschränkung 
kann noch weitere einschneidende 
Konsequenzen haben. Die Verga-

bebehörden könnten etwa in Submissionen 
einen Zuschlag widerrufen oder Anbie-
terinnen vom Verfahren ausschliessen 
sowie von der ständigen Liste der geeigne-
ten Anbieter streichen. Worin besteht das 
beanstandete Verhalten? In sogenannten 
Wettbewerbsabreden: Die beteiligten Fir-
men hatten im Rahmen von Auftragsver-

gaben durch den Kanton und Gemeinden 
über Jahre hinweg an internen Sitzungen 
Auftragsvergaben und Preise für Belags-
arbeiten untereinander abgesprochen. 
Sie legten untereinander die Offertpreise 
fest und wer den Zuschlag erhalten soll.  

Was sind WettbeWeRbsabReden? 
Als Wettbewerbsabreden gelten gemäss 
Kartellrecht rechtlich erzwingbare oder 
auch nicht erzwingbare Vereinbarungen 
sowie aufeinander abgestimmte Verhal-

tensweisen von Unternehmen gleicher 
oder verschiedener Marktstufen, die eine 
Wettbewerbsbeschränkung bezwecken 
oder bewirken.

Unzulässig sind solche Abreden, wenn 
sie den Wettbewerb auf einem Markt für 
bestimmte Waren oder Leistungen erheb-
lich beeinträchtigen und sich nicht durch 
Gründe der wirtschaftlichen Effizienz recht-
fertigen lassen oder aber wenn sie gar zur 
Beseitigung wirksamen Wettbewerbs füh-
ren. Kritisch sind namentlich: 

a. Abreden über die direkte oder indirekte 
Festsetzung von Preisen;  

b. Abreden über die Einschränkung von Pro-
duktions-, Bezugs- oder Liefermengen;  

c. Abreden über die Aufteilung von Märkten 
nach Gebieten oder Geschäftspartnern.  

In einem der von der WEKO untersuchten 
Verfahren tauschten sich die beteiligten 
Unternehmen in regelmässigen Sitzungen 
über die aktuelle und künftige Nachfrage 
nach Hochbauleistungen und ihre diesbe-
zügliche Interessenlage aus. Ein derarti-
ger systematischer Informationsaustausch 
führt zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Wettbewerbs.  

Die Beseitigung wirksamen Wettbe-
werbs wird auch vermutet bei Abreden 
zwischen Unternehmen verschiedener 
Marktstufen über Mindest- oder Festpreise 

als aRge gemeinsam unterwegs - eine in der Regel zulässige form von Preisabsprachen.
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lic. iur. Rolf Huber, Mbl.-HSg, ist fachan-
walt SaV bau- und immobilienrecht und 
arbeitet vorwiegend auf den gebieten des 
öffentlichen und privaten baurechts, des 
Vertragsrechts betreffend liegenschaf-
ten und des immobiliarsachenrechts.

dr. brigitta Kratz, ll.M. ist im öffentlichen 
und privaten Wirtschaftsrecht tätig und 
befasst sich insbesondere mit Rechtsfra-
gen des energiesektors.

sowie bei Abreden in Vertriebsverträgen 
über die Zuweisung von Gebieten, soweit 
Verkäufe in diese durch gebietsfremde Ver-
triebspartner ausgeschlossen werden (Art. 
5 Kartellgesetz). 

Es gibt aber auch zulässige Preisabspra-
chen. So schliessen sich etwa im Bauge-
werbe regelmässig Unternehmen, vor allem 
KMU, zu Arbeitsgemeinschaften («ARGE») 
zusammen. ARGE treffen stets auch Abma-
chungen über Preise. Dennoch stellen 
diese regelmässig keine Wettbewerbsabre-
den dar. Sie ermöglichen es den beteilig-
ten Unternehmen, insbesondere KMU, oft 
erst, für ein bestimmtes Projekt zu offerie-
ren und dieses zu realisieren, und beleben 
dadurch den Wettbewerb. Es gibt allerdings 
auch Ausnahmen.  

Soweit also Unternehmen untereinan-
der Abreden treffen, die den Wettbewerb 
auf einem bestimmten Markt beeinflussen 
können, ist darauf zu achten, dass sie keine 
unzulässigen Abreden oder kein unzu-
lässiges Verhalten beinhalten. Aber auch 
beispielsweise ein Verband hat darauf zu 
achten, dass sein Regelwerk keine unzuläs-
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sigen Wettbewerbsabreden enthält, setzt er 
sich doch aus Mitgliedern zusammen, die in 
einer Branche Konkurrenten sind. 

Es empfiehlt sich deshalb, Experten-
wissen beizuziehen, wenn es darum geht, 
Verträge oder auch Verbandsregelwerke 
auf kritische Klauseln hin zu sichten und 
zulässige Alternativen zu finden. Der Bei-
zug empfiehlt sich auch, wenn die WEKO 
ein Verfahren eröffnet. Es erfolgen dann 
Hausdurchsuchungen und Beweismittel-
beschlagnahmungen sowie Einvernahmen. 
Letztere werden nicht selten während oder 
in Anschluss an eine Hausdurchsuchung 
durchgeführt und es bleibt sehr wenig Zeit, 
anwaltlichen Beistand zu organisieren.   

Zudem ist auf die Möglichkeit zur 
Selbstanzeige hinzuweisen. Wer an einem 
Kartell beteiligt ist und sich selber bei den 
Behörden anzeigt, kann mit einer Reduk-
tion oder gar dem vollen Erlass der Busse 
rechnen. Auch in Graubünden hatte ein 
Selbstanzeiger die Untersuchung ausgelöst. 
Aber Achtung! Die Reihenfolge der Selbst-
anzeigen ist praktisch von grosser Bedeu-
tung. Denn nur das erstanzeigende Unter-

nehmen kann in den Genuss eines 
vollständigen Sanktionserlasses kommen 
(«Kronzeugenregelung»). 
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